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dungsverhalten und darauf beruhende Stig-
matisierung auswirke. Allerdings stehe noch
nicht fest, ob die Kündigung unwirksam sei. Das
Berufungsgericht müsse noch aufklären, ob die
Beklagte den Einsatz des Klägers im Reinraum
durch angemessene Vorkehrungen, d.h. durch
wirksame und praktikable, sie nicht unverhältnis-
mäßig belastende Maßnahmen, hätte ermögli-
chen können. Nur wenn dies nicht der Fall gewe-
sen sei, sei die Kündigung wirksam. Hierzu müsse
die Beklagte noch konkreten Vortrag leisten.
Sollte die Kündigung unwirksam sein, stünde
dem Kläger eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2
AGG zu, so das BAG. 

Für im Kleinbetreib oder während der Wartezeit
des KSchG gekündigte Arbeitnehmer verbessern
sich durch dieses Urteil die Erfolgsaussichten
einer Klage, wenn eine Diskriminierung durch die
Kündigung in Betracht kommt. Gelingt es dem
Arbeitnehmer in diesem Fall, Indizien für eine
Diskriminierung zu beweisen, ist es am
Arbeitgeber, den fehlenden Verstoß gegen das
AGG zu beweisen. Dies folgt aus § 22 AGG, der
nur für potentiell diskriminierende Kündigungen
gilt. 

Aus der Entscheidung folgt gleichsam, dass
wegen des weit ausgelegten Behindertenbegriffs
auch weit verbreitete chronische Krankheiten,
wie z.B. Diabetes mellitus, zur Unwirksamkeit der
Kündigung führen können, soweit im konkreten
Einzelfall eine Beeinträchtigung der gesellschaft-
lichen Teilhabe des gekündigten Arbeitnehmers
festgestellt wird. Auf einen bestimmten Grad der
Behinderung kommt es dabei nicht an.

Dagegen folgt aus der Entscheidung keine bevor-
zugte Behandlung der in der Wartezeit oder im
Kleinbetrieb gekündigten Arbeitnehmer gegen-
über Arbeitnehmern bei Anwendbarkeit des
KSchG. Vor allem eine mögliche Entschädigung
wegen der diskriminierenden Kündigung gem. 
§ 15 Abs. 2 AGG kommt auch für letztere in
Betracht, wie das BAG mit Urteil vom 12.12.2013
entschieden hat (8 AZR 838/12).

Kündigung gem. § 1 Abs. 2 KSchG - zu prüfen.
Für das Verfahren bedeutet das, dass man neben
der Kündigungsschutzklage keine "Diskriminie–
rungsklage" erheben kann. 

Das BAG hat nun mit Urteil vom 19.12.2013
(6 AZR 190/12) einen Fall entschieden, in dem
das KSchG mangels Erfüllung der Wartezeit gem.
§ 1 Abs. 1 noch nicht anwendbar war: 
Die Beklagte stellt Arzneimittel her und stellte
den Kläger im Jahr 2010 als Chemisch-
Technischen Assistent für eine Tätigkeit im sog.
Reinraum ein. Der Kläger ist an einer HIV-
Infektion erkrankt, jedoch symptomfrei, und hat
einen Grad der Behinderung von 10. In seiner
Einstellungsuntersuchung wies der Kläger den
Betriebsarzt auf seine HIV-Infektion hin. Dieser
äußerte Bedenken und teilte die HIV-Infektion
der Beklagten mit. Diese kündigte noch am sel-
ben Tag ordentlich. Sie könne den Kläger nach
ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. Der
Kläger erhob Kündigungsschutzklage wegen sei-
ner Diskriminierung aufgrund der Behinderung
und machte eine Entschädigung gem. § 15 Abs. 2
AGG geltend.

Sowohl ArbG als auch LAG wiesen die Klage ab.
Das BAG hat die Sache zur weiteren Aufklärung
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die Kündigung sei entgegen der bisherigen
Rechtsprechung – der auch das LAG gefolgt war
– unmittelbar am Maßstab des AGG zu messen. 
§ 2 Abs. 4 AGG sperre die Anwendung des AGG
nicht für Kündigungen, für die das KSchG (noch)
nicht gelte und für die weder spezielle
Kündigungsregelungen, wie z.B. § 626 oder 
§ 613a BGB, noch besondere Kündigungs-
schutzbestimmungen in Betracht kämen.

Die Kündigung benachteilige den Kläger auch
unmittelbar i.S.d. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in
untrennbarem Zusammenhang mit seiner
Behinderung stünde. Die nach Auffassung der
Beklagten bestehende Unfähigkeit des Klägers,
die Arbeitsleistung zu erbringen, ergebe sich
allein aus der HIV-Infektion des Klägers. Damit
beruhe sie letztlich auf der Behinderung des
Klägers und damit auf einem Dis-
kriminierungsmerkmal i.S.d. § 1 AGG. Eine
Behinderung liege vor, da die HIV-Erkrankung des
Klägers sich auf seine Teilhabe sowohl im Leben
in der Gemeinschaft als auch in seinem
Berufsfeld, konkret durch soziale Vermei-

Das Allgemeine Gleichbe–
handlungsgesetz (AGG)
schützt vor Diskriminierun–
gen, u.a.  aus Gründen einer
Behinderung, des Geschlechts
oder des Alters. Heftig um–
stritten war seit Einführung
des AGG,  ob es – und wenn ja

wie - auch auf diskriminierende Kündigungen
Anwendung findet. Ursache des Streits war § 2
Abs. 4 AGG, wonach „Für Kündigungen (…) aus-
schließlich die Bestimmungen zum allgemeinen
und besonderen Kündigungsschutz“ gelten. 

Mit Urteil vom 06.11.2008 (2 AZR 523/07) klärte
das BAG den Streit für Kündigungen bei
Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
(KSchG): Prüft man eine Kündigung auf ihre
Unwirksamkeit, sind Verstöße gegen das AGG
zwar nicht von der Prüfung ausgeschlossen. Sie
sind aber in das Kündigungsschutzrecht einzu-
passen, d.h. nicht als eigener Unwirksamkeits–
grund, sondern im Rahmen des KSchG - als
Konkretisierung der Sozialwidrigkeit der
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Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?

Arbeitnehmern. Das LAG bezog sich auf die
Rechtsprechung des EuGH zu Weihnachts–
gratifikationen. Insofern sei es dem nationalen
Gesetzgeber erlaubt, die Ansprüche für die
Elternzeit in vollem Umfang zu regeln, er
müsse dabei ausschließlich die Grenzen des §
2 Nr. 6 der Rahmenvereinbarung der Richtlinie
96/34/EG einhalten. 

Das Verfahren ist zur Revision beim
Bundesarbeitsgericht (BAG). Es darf mit
Spannung erwartet werden, wie das BAG hin-
sichtlich der Europarechtskonformität des § 17
Abs. 1 S. 1 BEEG entscheidet.

gekürzt habe. Gegen diese Entscheidung
wandte sich die Klägerin mit ihrer Berufung. 

Das LAG entschied, dass die Kürzungserklärung
gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG eine einseitige
Willenserklärung darstellt. Diese könne zu
jedem Zeitpunkt, während oder auch noch
nach Beendigung der Elternzeit durch den
Arbeitgeber erklärt werden. Auch sei es uner-
heblich, wenn die Beendigung der Elternzeit
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
zusammenfalle. Der Arbeitgeber müsse die
Erklärung auch nicht ausdrücklich abgeben. Es
reiche eine konkludente Erklärung. Diese
könne auch noch im Rahmen einer
Klageerwiderung erfolgen. Der Arbeitgeber
müsse nur deutlich machen, dass er den
Urlaub nicht gewähren werde. 

Weiter führte das Gericht aus, § 17 Abs. 1 S. 1
BEEG sei auch nicht europarechtswidrig. Denn
es fehle an der Vergleichbarkeit der
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis auf-
grund der Elternzeit ruht, mit aktiven

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-
Pfalz entschied mit Urteil vom 16.01.2014 (5
Sa 180/13), dass eine Kürzung des Urlaubs
wegen Elternzeit auch noch nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses und auch konkludent
möglich ist. Zudem ist die Regelung des § 17
Abs. 1 S. 1 BEEG europarechtskonform. 

Im vorliegenden Fall war die Klägerin 12 Jahre
als Rechtsanwaltsfachangestellte bei der
Beklagten tätig. Sie nahm in der Zeit vom
20.01.2006 bis zum 20.01.2009 und dann vom
17.06.2009 bis zum 15.06.2012 Elternzeit
nach dem BEEG in Anspruch. Nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses machte
sie die Abgeltung von insgesamt 
144 Urlaubstagen aus den Jahren 2006 bis
2012 in Höhe von insgesamt 9.204,92 EUR
brutto geltend. 

Das Arbeitsgericht Koblenz wies die Klage ab.
Es entschied, dass die Beklagte den Urlaub
wirksam gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12
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des § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG

Henning Meier
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immer die Frist des § 15 Abs. 4 AGG zu wah-
ren ist. Diese beträgt bei Bewerbungen zwei
Monate ab Zugang der Ablehnung. Das BAG
hatte in seinem Fall nicht zu entscheiden, ob
hiervon bei einer so unklaren Lage bzgl. des
möglichen Anspruchsgegners abgewichen
werden kann.

Die Entscheidung macht deutlich, dass
Bewerber gehalten sind, zunächst genau zu
ermitteln, gegen wen sie ihre Ansprüche rich-
ten. Mögliche Arbeitgeber können es
Bewerbern durch entsprechende Ausgestal–
tung des Bewerbungsverfahrens erheblich
erschweren, die Ansprüche im Rahmen der
sehr kurzen Frist des § 15 Abs. 4 AGG rechtzei-
tig geltend zu machen. 

Der Kläger machte anschließend einen
Entschädigungsanspruch gegen die UPN
GmbH wegen einer möglichen Diskriminierung
geltend. Da sich die UPN GmbH weigerte eine
Entschädigung zu zahlen, erhob der Kläger
Klage. Es stellte sich heraus, dass die UPN
GmbH ausschließlich als Personalvermittler für
die UP GmbH tätig geworden war. Selbst hatte
sie nie einen Arbeitnehmer gesucht. 

Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos.
Auch das BAG stellte klar, dass Ansprüche auf
Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 AGG nur
gegen den potentiellen Arbeitgeber bestehen
können. Ein Personalvermittler kann jedoch nie
der Anspruchsgegner in diesen Fällen sein. Da
die UPN GmbH nie Arbeitgeber werden sollte,
konnte die Klage keinen Erfolg haben. 

Zu beachten ist, dass in Fällen der
Diskriminierung im Bewerbungsverfahren

Erneut durfte das Bundesarbeitsgericht (BAG)
über den Entschädigungsanspruch gem. § 15
Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungs–
gesetzes (AGG) entscheiden. Das BAG hatte die
Frage zu beurteilen, ob der Anspruch auch
gegen einen im Bewerbungsverfahren einge-
setzten Personal–vermittler bestehen kann
(BAG, Urt. v. 23. Januar 2014 – 8 AZR 118/13).

Der Kläger bewarb sich im Herbst 2011 auf
eine im Internet eingestellte Stellenanzeige
für eine Tätigkeit als Personalvermittler. Die
Anzeige war im Namen der UPN GmbH aus
Ahrensburg erstellt worden. Besetzt werden
sollte eine Stelle am Standort Braunschweig.
In den Kontaktinformationen der Anzeige
wurde zudem auf eine UP GmbH, ebenfalls aus
Ahrensburg hingewiesen. Der Kläger wandte
sich mit seinem Bewerbungsschreiben an die
UP GmbH. Er erhielt jedoch eine Ablehnung
durch die UPN GmbH. 

Henning Meier
Rechtsanwalt

Diskriminierung im Bewerbungsverfahren –
keine Haftung des Personalvermittlers



Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent-
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit-
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte
elektronische Signatur zu beantragen und
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.

Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte
dies nur noch in elektronischer Form auf der
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine
qualifizierte elektronische Signatur benötigt
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung
der im Personalausweis enthaltenen Daten
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten
für die Beantragung trug die Beklagte.

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt,
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war.

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung sei der

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei
der Schutz der Daten durch die Vorschriften
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie
würden nur durch die Zertifizierungsstelle
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur-
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem
Personalrat abgeschlossene Dienstverein-
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die
Beklagte verwendet werden.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar-
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem
Personalrat abgeschlossene Dienstverein-
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die
Beklagte verwendet werden.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar-
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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letzt. Das LAG ging sogar einen Schritt weiter und
hat ausgeführt, dass der Betriebsrat gegen seine
Pflichten vorsätzlich verstoßen habe. So habe der
Betriebsratsvorsitzende ohne Beschluss des
Betriebsrats am 15.11.2012 dem ersten Bevoll–
mächtigten der IG Metall mitgeteilt, am
11.12.2012 finde eine Betriebsversammlung statt.
Am 22.11.2012 habe der Betriebsrat beschlossen,
diese Betriebsversammlung nicht durchzuführen.
Dies sei der IG Metall erst am 26.11.2012 mitge-
teilt worden. Zu der vom Betriebsrat behaupteten
Betriebsversammlung am 23.11.2011, die aller-
dings der Jahresfeier entsprach, sei die IG Metall
nicht eingeladen worden und diese Veranstaltung
erfülle nach Ansicht des LAG nicht die
Voraussetzungen einer Betriebsversammlung. Aus
dem Redeauszug des Betriebsratsvorsitzenden auf
dieser Veranstaltung sei sogar die Absicht des
Betriebsrats erkennbar gewesen, die IG Metall aus
der Firma fernzuhalten. Ausdrücklich hat das LAG
ausgeführt: „Ein Betriebsrat, der so zielgerichtet
im Gesetz verankerte Rechte einer im Betrieb ver-
tretenen Gewerkschaft vereitele, sei nicht mehr
tragbar und müsse aufgelöst werden“.

teile sind vom Betriebsrat zu Abteilungsver-
sammlungen zusammenzufassen, wenn dies für
die Erörterung der besonderen Belange der
Arbeitnehmer erforderlich ist. Wenn diese
Voraussetzungen vorliegen, hat der Betriebsrat in
jedem Kalenderjahr zwei der vier Betriebsver-
sammlungen als Abteilungsversammlungen
durchzuführen. Nach § 43 Abs. 4 muss der
Betriebsrat auf Antrag einer im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaft vor Ablauf von zwei Wochen
nach Eingang des Antrags eine Betriebsver–
sammlung einberufen, wenn im vorhergegange-
nen Kalenderhalbjahr keine Betriebsversammlung
und keine Abteilungsversammlung durchgeführt
worden sind. Zeitpunkt und Tagesordnung der
Betriebs- und Abteilungsversammlungen sind den
im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften recht-
zeitig schriftlich mitzuteilen. 

Der bei der Firma Kärcher bestehende 17-köpfige
Betriebsrat, wovon zwei Mitglieder der IG Metall
sind, hatte zumindest im Jahr 2012, auch auf den
konkreten Antrag der IG Metall hin, weder eine
Betriebsversammlung noch eine Abteilungsver–
sammlung durchgeführt. Damit habe der
Betriebsrat seine gesetzlichen Pflichten grob ver-

Nach § 23 Abs. 1 BetrVG können ein Viertel der
wahlberechtigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber
oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft
beim Arbeitsgericht die Auflösung des
Betriebsrats wegen grober Verletzung seiner
gesetzlichen Pflichten beantragen. 

Das Arbeitsgericht Stuttgart hat in seiner am
24.07.2013 (22 BV 13/13) verkündeten
Entscheidung den Betriebsrat der Firma Kärcher
auf einen entsprechenden Antrag der IG Metall
aufgelöst. Diese Entscheidung wurde nunmehr
durch das Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg (LAG)  am 13.03.2014 (6 Ta BV 5/13)
bestätigt. Beide  Gerichte kamen zu dem Ergebnis,
dass der Betriebsrat seine gesetzlichen Pflichten
grob verletzt habe, in dem er zumindest im Jahre
2012 keine dem Gesetz entsprechende
Betriebsversammlung und Abteilungsversamm–
lung durchgeführt habe. 

Nach § 43 Abs. 1 BetrVG hat der Betriebsrat ein-
mal im Kalendervierteljahr eine Betriebsver–
sammlung einzuberufen und in ihr einen
Tätigkeitsbericht zu erstatten. Arbeitnehmer orga-
nisatorisch oder räumlich abgegrenzte Betriebs-

fangener Bewertung eindeutig. Das Adverb
„zuvor“ bedeute zeitlich vorhergehend und bein-
halte weder eine zeitliche noch eine inhaltliche
Begrenzung der Wortbedeutung. 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das LAG hat in
beiden Verfahren die Revision zugelassen. Daher
werden wir uns mit dieser Thematik weiter in der
Praxis auseinandersetzen müssen. 

Das LAG spricht von Wortlautakrobatik und ver-
zweifelten semantischen Bemühungen des BAG,
die gekünstelt wirken und wohl dem gewünschten
Ergebnis der Entscheidung geschuldet seien.
Dagegen legt das LAG § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG
vorbildlich aus und weist darauf hin, dass maßge-
bend für die Auslegung von Gesetzen der in der
Norm zum Ausdruck kommende objektivierte
Wille des Gesetzgebers sei, wie er sich aus dem
Wortlaut der Vorschrift, der Systematik, ihrem
Sinn und Zweck sowie aus den Gesetzesmateria–
lien ergebe. Ausgangspunkt sei jedoch immer der
Wortlaut der Vorschrift. Der Wortsinn „bereits
zuvor“ sei fach- und umgangssprachlich bei unbe-

Nach § 14 Abs. 2 TzBfG ist die kalendermäßige
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei
Jahren zulässig. Eine Befristung ohne Sachgrund
ist dagegen nicht zulässig, wenn mit demselben
Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder
unbefristetes Arbeitsverhältnis beanstanden hat. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seiner
Entscheidung vom 06.04.2011 das Tatbestands–
merkmal „bereits zuvor“ dahingehend ausgelegt,
dass in Anlehnung an die regelmäßige
Verjährungsfrist des BGB Vorbeschäftigungen
beim selben Arbeitgeber, die länger als drei Jahre
zurückliegen, nicht zu berücksichtigen sind. 

Das BAG hat für diese Entscheidung heftig Kritik
einstecken müssen. Nach wie vor ist die
Entscheidung umstritten. Das Landesarbeits–
gericht Baden-Württemberg (LAG) hat in einem
Urteil vom 21.02.2014 (7 SH 64/13) wie auch
bereits in seinem Urteil vom 26.09.2013 (6 Sa
28/13) entgegen der Ansicht des BAG zum
Ausdruck gebracht, dass das Vorbeschäftigungs–
verbot des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG zeitlich 
uneingeschränkt gelte. Das LAG wirft dem BAG
vor, es habe die Grenze der richterlichen
Rechtsfortbildung gegen den eindeutigen
Wortlaut der Norm und den aus dem
Gesetzgebungsverfahren erkennbaren Willen des
Gesetzgebers überschritten. 

Auflösung des Betriebsrats durch Gewerkschaft
wegen Nichteinladung zur Betriebsversammlung

Befristung und kein Ende

Heinz Herberth
Rechtsanwalt
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Heinz Herberth
Rechtsanwalt

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent-
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit-
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte
elektronische Signatur zu beantragen und
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.

Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte
dies nur noch in elektronischer Form auf der
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine
qualifizierte elektronische Signatur benötigt
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung
der im Personalausweis enthaltenen Daten
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten
für die Beantragung trug die Beklagte.

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt,
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war.

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung sei der

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei
der Schutz der Daten durch die Vorschriften
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie
würden nur durch die Zertifizierungsstelle
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur-
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem
Personalrat abgeschlossene Dienstverein-
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die
Beklagte verwendet werden.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar-
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Massenentlassung – Pflichten für den Ar-
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von
Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent-
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 

Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen-
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog. 
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von 
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame 
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings 
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs-
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Q Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.

Theodor-Heuss-Ring 19-21 . 50668 Köln

Massenentlassung – Pflichten für den Ar-
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von
Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent-
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 

Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen-
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog. 
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von 
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame 
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings 
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs-
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Q Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.

Theodor-Heuss-Ring 19-21 . 50668 Köln
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sei als Allgemeine Geschäftsbedingung zu sehen
und Vertragsgegenstände in solchen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen seien betriebsvereinba-
rungsoffen, zumindest für nachfolgende Betriebs–
vereinbarungen mit kollektivem Bezug, also mit
einer Regelung, die nicht allein für den Kläger,
sondern allgemein im Betrieb von Relevanz war
und ist. Es galt daher die Zeitkollisionsregel und
durch die nachfolgende Betriebsvereinbarung, die
unmittelbar und zwingend auch im Fall des
Klägers als Betriebsangehörigem galt, musste der
Kläger sein Ausscheiden mit Vollendung des 65.
Lebensjahres hinnehmen. 

hier vielmehr durchgehend das Günstigkeitsprin–
zip, d.h. eine Betriebsvereinbarung, die zwar jün-
ger ist als eine arbeitsvertragliche Regelung, die
jedoch aus Sicht des Arbeitnehmers ungünstiger
ist, kann die arbeitsvertragliche Regelung nicht
verdrängen.

Eine „Bruchstelle“ für das Günstigkeitsprinzip ist
nun darin zu sehen, dass Regelungen auf arbeits-
vertraglicher Ebene „betriebsvereinbarungsoffen“
ausgestaltet sind. „Betriebsvereinbarungsoffen“
heißt, dass der Arbeitsvertrag selbst vorgibt, er
könne durch eine spätere Betriebsvereinbarung
abgelöst werden. Dann gilt also wieder die
„Zeitkollisionsregel“ und nicht mehr das
Günstigkeitsprinzip. Dieser Änderungsvorbehalt
kann ausdrücklich oder bei entsprechenden
Umständen auch konkludent in der arbeitsver-
traglichen Regelung enthalten sein. 

Nach der eingangs zitierten Entscheidung des
BAG vom 05.03.2013 ist nun regelmäßig davon
auszugehen, eine Absprache der Arbeitsvertrags–
parteien sei betriebsvereinbarungsoffen, wenn der
Vertragsgegenstand in „Allgemeinen Geschäfts–
bedingungen“ enthalten sei und einen kollektiven
Bezug habe. In der Entscheidung des BAG ging es
um Altersgrenzen, nach denen lt. Betriebsverein–
barung das Arbeitsverhältnis mit Erreichen eines
bestimmten Regelalters enden sollte. Der
Arbeitsvertrag der streitenden Parteien enthielt
eine solche Altersregelung nicht. Der Kläger stand
daher auf dem Standpunkt, sein Arbeitsverhältnis
bestünde mangels entsprechender Regelung über
seinen 65. Geburtstag hinaus fort. Die Beklagte
dagegen verwies auf eine Betriebsvereinbarung
aus dem Jahre 1992, wonach ein Arbeitsverhältnis
im Betrieb endet – ohne dass es einer Kündigung
bedarf – mit Ablauf des Monats, in dem der
Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet. Dies
geschah im August 2007, sodass die beklagte Ar-
beitgeberin das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des
31. August 2007 als beendet ansah. Der
Arbeitnehmer berief sich darauf, durch die nach-
folgende, jüngere Betriebsvereinbarung könne
nicht verschlechternd in seinen Arbeitsvertrag
ohne die Regelung einer Altersgrenze eingegriffen
werden. 

Das Bundesarbeitsgericht war jedoch anderer
Auffassung und entschied, der von der Beklagten
standardmäßig vorformulierte und auch in ande-
ren Fällen eingesetzte Arbeitsvertrag des Klägers

Mit seiner Entscheidung vom
05.03.2013 (1 AZR 417/12) hat
das Bundesarbeitsgericht auf-
gezeigt, wie sich in Arbeits–
verträgen standardmäßig ver-
einbarte Arbeitsbedingungen
im Nachhinein durch Abspra–
che mit dem Betriebsrat auch

zu Lasten der Arbeitnehmer verändern lassen. Dies
soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

Ein Arbeitsverhältnis wird gemeinhin von diversen
Rechtsquellen bestimmt: Ganz „unten“ steht der
Arbeitsvertrag, also das schuldrechtliche Band
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Arbeits–
vertragliche Regelungen können ausdrücklich in
einem (schriftlichen) Arbeitsvertrag festgehalten
sein; sie können sich aber auch genau so gut aus
mündlichen Abreden der Vertragsparteien erge-
ben oder etwa auch aus so genannter „betriebli-
cher Übung“. Manches mag dabei von den
Parteien individuell ausgehandelt sein, insbeson-
dere die Vergütung, vieles aber wird der
Arbeitgeber bei Vertragsschluss schlicht einseitig
vorgeben. „Darüber“ steht jedenfalls in Betrieben
mit gewähltem Betriebsrat die Betriebsvereinba–
rung, also der Vertrag zur Regelung von
Arbeitsbedingungen zwischen dem Arbeitgeber
und der von der Belegschaft gewählten
Vertretung, sprich dem Betriebsrat. Betriebsver–
einbarungen gelten unmittelbar und zwingend,
wirken also grundsätzlich ohne besonderen
Umsetzungsakt auf die Rechte und Pflichten der
betriebsangehörigen Beschäftigten ein. „Darüber“
heißt, dass Regelungen aus Betriebsvereinbarun–
gen, die mit Regelungen aus einem Arbeitsvertrag
konkurrieren, grundsätzlich den arbeitsvertragli-
chen Regelungen vorgehen, es sei denn, die
Regelungen auf arbeitsvertraglicher Ebene sind
günstiger. Es gilt also das so genannte Günstig–
keitsprinzip. „Über“ der Betriebsvereinbarung
steht wiederum der Tarifvertrag. Wiederum gilt im
Verhältnis Tarifvertrag und arbeitsvertraglicher
Regelung das Günstigkeitsprinzip (§ 4 Abs. 3 TVG). 

Innerhalb derselben Rechtsquelle, also etwa im
Verhältnis Arbeitsvertrag und Arbeitsvertrag, gilt
die sogenannte „Zeitkollisionsregel“, d.h. die
jeweils jüngere Regelung löst die ältere ab. Die
Zeitkollisionsregel gilt jedoch nicht für das
Verhältnis unterschiedlicher Rechtsquellen zuein-
ander, also etwa im Verhältnis Betriebsvereinba-
rung zu Arbeitsvertrag. Wie schon ausgeführt, gilt

Verschlechterung von Arbeitsverträgen durch
ablösende Betriebsvereinbarungen

Praxistipp:
Günstigkeitsprinzip ade? So möchte man mei-
nen, wenn man die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts liest. Das Günstig–
keitsprinzip gilt zwar noch, aber mit dem
„Hintertürchen“, dass man womöglich in den
Arbeitsvertrag seine Betriebsvereinbarungs–
offenheit hinein liest, ergeben sich für die
Betriebsparteien nunmehr ganz neue
Gestaltungsmöglichkeiten. Zu Lasten von
Arbeitgebern ist die Rechtsprechung sehr
schnell dabei, in arbeitsvertraglichen
Regelungen sog. „Allgemeine Geschäfts–
bedingungen“ zu sehen. Hierfür braucht es
nicht viel und damit unterfallen diese stan-
dardmäßig vorformulierten Arbeitsvertrags–
bedingungen der strengen AGB-Kontrolle
gem. §§ 305 ff. BGB: schlecht für Arbeitgeber.
Als Kehrseite der Medaille ist aber aus
Arbeitgebersicht positiv zu sehen, dass damit
die Möglichkeit eröffnet ist, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Nachhinein durch
Betriebsvereinbarungen ablösen zu können,
ohne sich mit dem Günstigkeitsprinzip herum-
schlagen zu müssen. Die Unterschrift seines
Betriebsrates braucht man allerdings immer
noch!

Dr. Frank Dahlbender
Rechtsanwalt


